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Legende
vorh. Höhe in Meter über NHN im amtlichen Höhenbezugssystem DHHN
2016 als unteren Höhenbezugspunkt            

 Baugrenze

  Bereich der Ein- und Ausfahrt

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Kataster

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

A - ansteigende Sichtschutzhecke

B - gepl. Mähwiese

gepl. Modulreihe

FEH 4 m Zone

Plangrundlage
Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg vom Februar 2023
Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N; Höhenbezugssystem: DHHN2016.

Modulbelegungsplan der FEH Bauwerk GmbH, Ginnheimer Str. 4 in 65760 Eschborn vom
März 2023

Maßstab: 1 : 2.000
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Vorhaben- und Erschließungsplan 
zum  vorhabenbezogenen Bebauungsplan   
"Erweiterung des Solarparks Neureetz" 
der Gemeinde Oderaue

Stand Juli 2023
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Hinweise
· Altlasten: Sollten auf den Grundstücken im Bebauungsplangebiet im Zuge von Maßnahmen jeglicher

Art Kontaminationen im Boden und der Bausubstanz und organoleptische Auffälligkeiten im Boden
sowie ggf. auf den Flächen abgelagerte Abfälle und Auffüllungen festgestellte werden, so ist gemäß §§
30 und 31/1 BbgAbfBodG und uAWB/uB zur Festlegung der weiteren Verfahrensweise umgehend in
Kenntnis zu setzen.

· Bodendenkmalschutz: Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen
entdeckt werden, ist gemäß § 11 BbgDSchG (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215) die Denkmalschutzbehörde zu
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für
Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich
hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die
den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Alle Maßnahmen in Bodendenkmalbereichen sind erlaubnis- und dokumentationspflichtig (§ 9 Abs. 1, 3,
4 BbgDSchG). Eine denkmal- rechtliche Erlaubnis erteilt die untere Denkmalschutzbehörde des
zuständigen Landkreises im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde (§ 19 Abs. 3 BbgDSchG). Sollten
archäologische Maßnahmen notwendig werden, sind diese in finanzieller und organisatorischer
Verantwortung des Veranlassers des Bauvorhabens durchzuführen (§§ 7 Abs. 3 und 4, 9 Abs. 3 und 4)

· Kampfmittel: Für den Planungsraum ist der Kampfmittelverdacht zu prüfen. Gegebenenfalls ist bei der
Ausführung von Erdarbeiten eine Munitionsfreiheitsbescheinigung erforderlich. Vor Beginn der
Maßnahme muss durch den Bauausführende ein Antrag zur Überprüfung einer konkreten
Munitionsbelastung beim Kampfmittelbeseitigungsdienst gestellt werden.

Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
Amphibien

· Baumaßnahmen erfolgen außerhalb der aktiven Phase in der Zeit von Oktober bis Februar. Sollte sich
die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines Folienschutzzaunes ein
Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindern. Die Leiteinrichtung ist für die
Dauer der Baumaßnahmen zu erhalten. Die regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der
Amphibienleiteinrichtungen hat durch einen Fachgutachter oder eine fachlich geeignete Person zu
erfolgen. Darüber hinaus tägliche Kontrolle der Baugruben.

Reptilien

· Baumaßnahmen erfolgen außerhalb der aktiven Phase in der Zeit von Oktober bis Februar. Sollte sich
die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines Folienschutzzaunes ein
Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindern. Die Leiteinrichtung ist für die
Dauer der Baumaßnahmen zu erhalten. Die regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der
Reptilienleiteinrichtungen hat durch einen Fachgutachter oder eine fachlich geeignete Person zu
erfolgen.

Kleinsäuger

· Die Umzäunung der Anlage muss eine Durchlässigkeit für Kleintiere gewährleisten. Dies wird durch
einen Bodenabstand des Zaunes von mindestens 10 cm gewährleistet.

Vorhabenbeschreibung Freiflächen-Photovoltaikanlagen
Innerhalb der festgesetzten Baufelder sollen Modultische mit Photovoltaikmodulen in parallelen Reihen
installiert werden. Die Module werden mit einer Neigungsausrichtung von 15 - 20° gegen Süden platziert. Mit
dem Baubeginn werden die Solarmodule für die Photovoltaikanlage auf in den Boden gerammten Stützen in
Reihen mit einem Abstand von etwa 5 m aufgestellt.

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Wechselrichter und von
dort an die Transformator-/ Übergabestation (T/Ü) angeschlossen werden.

Mittels Klemmen werden sie an dem Untergestell befestigt. Die einzelnen Tische werden auf starre
Trägergestelle aus verzinktem Stahl montiert.

Die Kabelgräben haben eine Breite von 0,40 m - 1,5 m und eine Tiefe von bis zu 1,20 m. Die verschiedenen
Horizonte werden beim Aushub getrennt gelagert und nach der Verlegung der Kabel auch getrennt nach
Bodenarten wieder verfüllt.

Der Abstand zwischen den Modulreihen ist in Abhängigkeit der örtlichen Geländeneigung, zur Vermeidung
gegenseitiger Beschattung und einer Ausrichtung für eine optimierte Sonneneinstrahlung variabel zwischen
2 - 6 m. 

Die Distanz der Module von der Geländeoberkante (GOK) variiert aufgrund ihrer Schrägstellung, der
Exposition nach Süden und der Geländeform. Der Abstand wird ca. 0,8 m an der Vorderseite und ca. 3,5 m
an der Rückseite betragen.

Großflächige Bodenauf- und -abträge sind nicht notwendig. Ebenso sind mit dem Vorhaben keine
Vollversiegelungen notwendig.

Die Abführung der erzeugten elektrischen Energie und die Einspeisung werden in Absprache mit dem
zuständigen Energieversorgungsunternehmen gesondert vertraglich geregelt und sind entsprechend nicht
Gegenstand des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans.
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